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Infoblatt

Ausgewählte Gesetzesbestimmungen 
für Nachbarn
Gesetze können immer wieder ändern. Schauen Sie im Zwei-
felsfall im Internet nach; die jeweils aktuellen Bestimmungen 
finden Sie unter www.fedlex.admin.ch – im Suchfeld Abkür-
zung des Gesetzes und Artikelnummer eingeben).

Zivilgesetzbuch (ZGB)
Eigentum 
Art. 641 ZGB
1	Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der 

Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen.  
2	Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält, 

herauszuverlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung 
abzuwehren. 

 
Miteigentum 
Art. 646 ZGB 
1	Haben mehrere Personen eine Sache nach Bruchteilen und 

ohne äusserliche Abteilung in ihrem Eigentum, so sind sie 
Miteigentümer.

2	Ist es nicht anders festgestellt, so sind sie Miteigentümer 
zu gleichen Teilen.

3	Jeder Miteigentümer hat für seinen Anteil die Rechte und 
Pflichten eines Eigentümers, und es kann dieser Anteil von 
ihm veräussert und verpfändet und von seinen Gläubigern 
gepfändet werden.

Art. 648 ZGB 
1	Jeder Miteigentümer ist befugt, die Sache insoweit zu 

vertreten, zu gebrauchen und zu nutzen, als es mit den 
Rechten der andern verträglich ist.

2	Zur Veräusserung oder Belastung der Sache sowie zur 
Veränderung ihrer Zweckbestimmung bedarf es der 
Übereinstimmung aller Miteigentümer, soweit diese nicht 
einstimmig eine andere Ordnung vereinbart haben. 

3	Bestehen Grundpfandrechte oder Grundlasten an Mit-
eigentumsanteilen, so können die Miteigentümer die  
Sache selbst nicht mehr mit solchen Rechten belasten.

Grundeigentum 
Art. 655 ZGB 
1	Gegenstand des Grundeigentums sind die Grundstücke. 
2	Grundstücke im Sinne dieses Gesetzes sind:
	 1. die Liegenschaften;
	 2. �die in das Grundbuch aufgenommenen selbstständigen 

und  dauernden Rechte;
	 3. die Bergwerke;
	 4. die Miteigentumsanteile an Grundstücken.

Art. 667 ZGB
1	Das Eigentum an Grund und Boden erstreckt sich nach 

oben und unten auf den Luftraum und das Erdreich, soweit 
für die Ausübung des Eigentums ein Interesse besteht.

2	Es umfasst unter Vorbehalt der gesetzlichen Schranken alle 
Bauten und Pflanzen sowie die Quellen.

Art. 668 ZGB
1	Die Grenzen werden durch die Grundbuchpläne und durch 

die Abgrenzungen auf dem Grundstücke selbst angege-
ben.

2	Widersprechen sich die bestehenden Grundbuchpläne und 
die Abgrenzungen, so wird die Richtigkeit der Grundbuch-
pläne vermutet.

3	Die Vermutung gilt nicht für die vom Kanton bezeichneten 
Gebiete mit Bodenverschiebungen.

Immissionen: Verantwortlichkeit des  
Grundeigentümers
Art. 679 ZGB
1	Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Ei-

gentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden 
bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder 
auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schaden-
ersatz klagen.

2	Entzieht eine Baute oder eine Einrichtung einem Nachbar-
grundstück bestimmte Eigenschaften, so bestehen die 
vorstehend genannten Ansprüche nur, wenn bei der Er-
stellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden 
Vorschriften nicht eingehalten wurden.

  
Art. 679a ZGB
Fügt ein Grundeigentümer bei rechtmässiger Bewirtschaf-
tung seines Grundstücks, namentlich beim Bauen, einem 
Nachbarn vorübergehend übermässige und unvermeidliche 
Nachteile zu und verursacht er dadurch einen Schaden, so 
kann der Nachbar vom Grundeigentümer lediglich Schaden-
ersatz verlangen. 

Übermässige Immissionen 
Art. 684 ZGB 
1	Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigen-

tums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf 
seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung 
auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten.

2	Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach 
Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Orts-
gebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luft-
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verunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, 
Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder 
Tageslicht.

 
Graben und Bauen 
Art. 685 ZGB 
1	Bei Grabungen und Bauten darf der Eigentümer die nach-

barlichen Grundstücke nicht dadurch schädigen, dass er 
ihr Erdreich in Bewegung bringt oder gefährdet oder vor-
handene Vorrichtungen beeinträchtigt.

2	Auf Bauten, die den Vorschriften des Nachbarrechtes 
zuwiderlaufen, finden die Bestimmungen betreffend über-
ragende Bauten Anwendung.

Pflanzen 
Art. 687 ZGB
1	Überragende Äste und eindringende Wurzeln kann der 

Nachbar, wenn sie sein Eigentum schädigen und auf seine 
Beschwerde hin nicht binnen angemessener Frist beseitigt 
werden, kappen und für sich behalten.

2	Duldet ein Grundeigentümer das Überragen von Ästen auf 
bebauten oder überbauten Boden, so hat er ein Recht auf 
die an ihnen wachsenden Früchte (Anries).

3	Auf Waldgrundstücke, die aneinandergrenzen, finden diese 
Vorschriften keine Anwendung.

Fliessendes Wasser 
Art. 689 ZGB
1	Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, das Wasser, das 

von dem oberhalb liegenden Grundstück natürlicherwei-
se abfliesst, aufzunehmen, wie namentlich Regenwasser, 
Schneeschmelze und Wasser von Quellen, die nicht gefasst 
sind.

2	Keiner darf den natürlichen Ablauf zum Schaden des Nach-
barn verändern.

3	Das für das untere Grundstück nötige Abwasser darf 
diesem nur insoweit entzogen werden, als es für das obere 
Grundstück unentbehrlich ist.

Durchleitungsrecht 
Art. 691 ZGB 
1	Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, die Durchleitung 

von Röhren und Leitungen zur Versorgung und Entsorgung 
gegen volle Entschädigung zu gestatten, wenn ein anderes 
Grundstück sonst nicht oder nur mit unverhältnismässigen 
Kosten erschlossen werden kann.

2	Das Recht auf Durchleitung aus Nachbarrecht kann in den 
Fällen nicht beansprucht werden, in denen das kantonale 
Recht oder das Bundesrecht auf den Weg der Enteignung 
verweist.

3	Verlangt es der Berechtigte oder der Belastete, so werden 
die Durchleitungen auf Kosten des Berechtigten als Dienst-
barkeit in das Grundbuch eingetragen. Das Durchleitungs-
recht kann einem gutgläubigen Erwerber auch ohne 
Eintragung entgegengehalten werden.

Notwegrecht 
Art. 694 ZGB 
1	Hat ein Grundeigentümer keinen genügenden Weg von 

seinem Grundstück auf eine öffentliche Strasse, so kann 
er beanspruchen, dass ihm die Nachbarn gegen volle Ent-
schädigung einen Notweg einräumen.  

2	Der Anspruch richtet sich in erster Linie gegen den Nach-
barn, dem die Gewährung des Notweges der früheren 
Eigentums- und Wegeverhältnisse wegen am ehesten zu-
gemutet werden darf, und im Weitern gegen denjenigen, 
für den der Notweg am wenigsten schädlich ist.  

3	Bei der Festsetzung des Notweges ist auf die beidseitigen 
Interessen Rücksicht zu nehmen.

Stockwerkeigentumsrecht 
Art. 712a ZGB 
1	Stockwerkeigentum ist der Miteigentumsanteil an einem 

Grundstück, der dem Miteigentümer das Sonderrecht gibt, 
bestimmte Teile eines Gebäudes ausschliesslich zu benut-
zen und innen auszubauen.

2	Der Stockwerkeigentümer ist in der Verwaltung, Benut-
zung und baulichen Ausgestaltung seiner eigenen Räume 
frei, darf jedoch keinem anderen Stockwerkeigentümer 
die Ausübung des gleichen Rechtes erschweren und die 
gemeinschaftlichen Bauteile, Anlagen und Einrichtungen 
in keiner Weise beschädigen oder in ihrer Funktion und 
äusseren Erscheinung beeinträchtigen.

3	Er ist verpflichtet, seine Räume so zu unterhalten, wie es 
zur Erhaltung des Gebäudes in einwandfreiem Zustand und 
gutem Aussehen erforderlich ist.

 
Art. 712b ZGB 
1	Gegenstand des Sonderrechts können einzelne Stockwer-

ke oder Teile von Stockwerken sein, die als Wohnungen 
oder als Einheiten von Räumen zu geschäftlichen oder 
anderen Zwecken mit eigenem Zugang in sich abgeschlos-
sen sein müssen, aber getrennte Nebenräume umfassen 
können.

2	Dem Stockwerkeigentümer können nicht zu Sonderrecht 
zugeschieden werden:

	 1. �der Boden der Liegenschaft und  das Baurecht, kraft  
dessen gegebenenfalls das Gebäude erstellt wird;

	 2. �die Bauteile, die für den Bestand, die konstruktive Glie-
derung und Festigkeit des Gebäudes oder der Räume 
anderer Stockwerkeigentümer von Bedeutung sind oder 
die äussere Gestalt und das Aus- sehen des Gebäudes 
bestimmen;

	 3. �die Anlagen und Einrichtungen, die auch den andern 
Stockwerkeigentümern für die Benutzung ihrer Räume 
dienen. 

3	Andere Bestandteile des Gebäudes können im Begrün-
dungsakt und in gleicher Form auch durch nachherige 
Vereinbarung der Stockwerkeigentümer als gemeinschaft-
lich erklärt werden; ist dies nicht geschehen, so gilt die 
Vermutung, dass sie zu Sonderrecht ausgeschieden sind.
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Umweltschutzgesetz (USG) 

Art. 1 USG: Zweck
1	Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre 

Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche 
oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt 
und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten.

2	Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich 
oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. 

Art. 8 USG: Beurteilung von Einwirkungen
Einwirkungen werden sowohl einzeln als auch gesamthaft 
und nach ihrem Zusammenwirken beurteilt.

Art. 11 USG: Emissionen; Grundsatz
1	Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen 

werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emis-
sionsbegrenzungen).

2	Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind 
Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, 
als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaft-
lich tragbar ist.

3	Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn 
feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen 
unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung 
schädlich oder lästig werden.

 
Art. 13 USG: Immissionsgrenzwerte 
1	Für die Beurteilung der schädlichen  oder lästigen Einwir-

kungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissions-
grenzwerte fest.  

2	Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissio-
nen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, 
wie Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere.

Lärmschutzverordnung (LSV)

Art. 2 LSV: Begriffe
1	Ortsfeste Anlagen sind Bauten, Verkehrsanlagen, haustech-

nische Anlagen und andere nicht bewegliche Einrichtun-
gen, die beim Betrieb Aussenlärm erzeugen. Dazu gehören 
insbesondere Strassen, Eisenbahnanlagen, Flugplätze, 
Anlagen der Industrie, des Gewerbes und der Landwirt-
schaft, Schiessanlagen sowie fest eingerichtete militärische 
Schiess- und Übungsplätze.

2	Als neue ortsfeste Anlagen gelten auch ortsfeste Anlagen 
und Bauten, deren Zweck vollständig geändert wird. 

3	Emissionsbegrenzungen sind technische, bauliche, betrieb-
liche, verkehrslenkende, -beschränkende oder -beruhigen-
de Massnahmen an Anlagen sowie bauliche Massnahmen 
auf dem Ausbreitungsweg der Emissionen. Sie sind geeig-
net, die Erzeugung oder Ausbreitung des Aussenlärms zu 
verhindern oder zu verringern.

4	Sanierungen sind Emissionsbegrenzungen für bestehende 
ortsfeste Anlagen.

5	Belastungsgrenzwerte sind Immissionsgrenzwerte, 
Planungswerte und Alarmwerte. Sie werden nach der 
Lärmart, der Tageszeit und der Lärmempfindlichkeit der zu 
schützenden Gebäude und Gebiete festgelegt.

6	Lärmempfindliche Räume sind:
	 a. �Räume in Wohnungen, ausgenommen Küchen ohne 

Wohnanteil, Sanitärräume und Abstellräume;
	 b. �Räume in Betrieben, in denen sich Personen regelmässig 

während längerer Zeit aufhalten, ausgenommen Räume 
für die Nutztierhaltung und Räume  mit erheblichem Be-
triebslärm.

Art. 7 LSV: Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten  
Anlagen
1	Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen 

nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit be-
grenzt werden:

	 a. �als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirt-
schaftlich tragbar ist und

	 b. �dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissio-
nen die Planungswerte nicht überschreiten.

2	Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die 
Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässi-
gen Belastung für die Anlage führen würde und ein über-
wiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches 
Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte 
dürfen jedoch nicht überschritten werden.

3	Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend 
der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser 
dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte 
nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegren-
zungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn 
mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der 
Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 
3 dB erzielt werden kann.

Art. 8 LSV: Emissionsbegrenzungen bei geänderten ortsfes-
ten Anlagen
1	Wird eine bestehende ortsfeste  Anlage geändert, so 

müssen die Lärmemissionen der neuen oder geänderten 
Anlageteile nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde 
so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich 
möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist.

2	Wird die Anlage wesentlich geändert, so müssen die 
Lärmemissionen der gesamten Anlage mindestens so weit 
begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten werden.

3	Als wesentliche Änderungen ortsfester Anlagen gelten 
Umbauten, Erweiterungen und vom Inhaber der Anlage 
verursachte Änderungen des Betriebs, wenn zu erwarten 
ist, dass die Anlage selbst oder die Mehrbeanspruchung 
bestehender Verkehrsanlagen wahrnehmbar stärkere 
Lärmimmissionen erzeugen. Der Wiederaufbau von An-
lagen gilt in jedem Fall als wesentliche Änderung.

4	Wird eine neue ortsfeste Anlage geändert, so gilt  
Artikel 7. 
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Bundesgesetz über die Enteignung (EntG) 

Art. 1 EntG: Voraussetzungen 
1	Das Enteignungsrecht kann geltend gemacht werden für 

Werke, die im Interesse der Eidgenossenschaft oder eines 
grossen Teils des Landes liegen, sowie für andere im öf-
fentlichen Interesse liegende Zwecke, sofern sie durch ein 
Bundesgesetz anerkannt sind. 

2	Das Enteignungsrecht kann nur geltend gemacht werden, 
wenn und soweit es zur Erreichung des Zweckes notwen-
dig ist. 

Art. 2 EntG: Ausübung 
Der Bund kann das Enteignungsrecht selbst ausüben oder es 
an Dritte übertragen. 

Art. 16 EntG: Umfang der Entschädigung
Die Enteignung kann nur gegen volle Entschädigung erfolgen. 

Klagen

Eigentumsfreiheitsklage 
Art. 641 ZGB 
1	Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der 

Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen. 
2	Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält, 

herauszuverlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung 
abzuwehren. 

Nachbarrechtliche Klage 
Art. 679 ZGB 
1	Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Ei-

gentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden 
bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder 
auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schaden-
ersatz klagen.

2	Entzieht eine Baute oder eine Einrichtung einem Nachbar-
grundstück bestimmte Eigenschaften, so bestehen die 
vorstehend genannten Ansprüche nur, wenn bei der Er-
stellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden 
Vorschriften nicht eingehalten wurden.

Klage aus Besitzesstörung 
Art. 928 ZGB 
1	Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht gestört, so 

kann der Besitzer gegen den Störenden Klage erheben, 
auch wenn dieser ein Recht zu haben behauptet.  

2	Die Klage geht auf Beseitigung der Störung, Unterlassung 
fernerer Störung und Schadenersatz.  

Schadenersatz 
Art. 41 OR 
1	Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es 

mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze 
verpflichtet.

2	Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in 
einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absicht-
lich Schaden zufügt.  

Art. 60 OR 
1	 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung 

verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an 
gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom 
Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt 
hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage 
an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten 
erfolgte oder aufhörte.

1bis	Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung 
verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtu-
ung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerech-
net, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden 
und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, 
jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage 
an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten 
erfolgte oder aufhörte.

2	 Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes 
Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt 
der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung un-
geachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt 
der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese 
infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, 
so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei 
Jahren seit Eröffnung des Urteils.

3	 Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten 
eine Forderung begründet worden, so kann dieser die 
Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus 
der unerlaubten Handlung verjährt ist.
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